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  I. Anlass zur Änderung der Geschäftsverteilung: 

 

1. Ernennung des Vorsitzenden Richters am Bayerischen Obersten 

Landesgerichts Walter Horn zum Vizepräsidenten des Bayerischen 

Obersten Landesgerichts mit Wirkung vom 12. Juli 2021; 

 

2. Einrichtung eines Zivilsenats für Rechtsbeschwerden nach dem 

Polizeiaufgabengesetz (Art. 99 Abs. 2 PAG in der ab dem 1. August 2021 

geltenden Fassung); 

 

3. Wiederherstellung der Dienstfähigkeit des Richters am Bayerischen 

Obersten Landesgericht Flechtner zum 1. August 2021. 

 

 

 

 II. Änderung der Geschäftsverteilung zum 1. August 2021: 

 

1. Es wird ein 3. Zivilsenat eingerichtet. 
 

Geschäftsaufgabe: 
 

Die Entscheidung über Rechtsbeschwerden nach Art. 99 Abs. 2 
PAG. 

 
Vorsitzender: 
VPräsObLG Horn 

 
Regelmäßige Vertreterin des Vorsitzenden: 
RiinObLG Odersky 

 
Weitere Mitglieder: 
RiinObLG Dr. Schwegler 
RiinObLG von Geldern-Crispendorf 
RiObLG Dr. Lang 

 
Vertreter: 
Vertreterin der beisitzenden Mitglieder ist RiinObLG Raab-Gaudin. 
Im Übrigen sind zur Vertretung zunächst die Mitglieder des 
2. Zivilsenats berufen, sodann diejenigen des 1. Zivilsenats.  
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2. Die Regelungen für den Großen Zivilsenat (C. I. der Geschäftsverteilung 
2021) lauten wie folgt: 

 
Vorsitzender: 
PräsObLG Dr. Heßler 

 
Regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden: 
VPräsObLG Horn für den 3. Zivilsenat 

 
Weitere Mitglieder: 
RiinObLG Dr. Schwegler für den 1. Zivilsenat 
RiinObLG von Geldern-Crispendorf für den 1. Zivilsenat 
VRiObLG Dr. Fischer für den 2. Zivilsenat 
RiinObLG Willner für den 2. Zivilsenat 
RiinObLG Odersky für den 3. Zivilsenat 

 
Vertreter: 
Die weiteren - nicht bereits für einen anderen Zivilsenat 
entsandten - Mitglieder des Zivilsenats, für den das zu vertretende 
Mitglied in den Großen Senat für Zivilsachen entsandt ist, in der 
Reihenfolge ihres allgemeinen Dienstalters (§ 20 DRiG), bei 
gleichem Dienstalter ihres Lebensalters, beginnend mit der/dem 
Dienst- bzw. Lebensältesten. 

 

 

3. Zum regelmäßigen Vertreter des Vorsitzenden des Großen Senats für 

Strafsachen wird Vizepräsident des Bayerischen Obersten 

Landesgerichts Horn bestimmt, der für den 5. Strafsenat Mitglied dieses 

Senats bleibt. 

 

 

4. Vorsitzende Richterin am Bayerischen Obersten Landesgerichts 

Dr. Aulinger bleibt für den 1. Strafsenat Mitglied des Großen Senats für 

Strafsachen. 

 

 

5. Zum regelmäßigen Vertreter des Vorsitzenden der Vereinigten Großen 

Senate wird Vizepräsident des Bayerischen Obersten Landesgerichts 

Horn bestimmt. 
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6. Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht Dr. Hoefler und Richter 

am Bayerischen Obersten Landesgericht Nußstein scheiden aus dem 

4. Strafsenat aus. 

 

 

 

 

München, den 29. Juli 2021 

 

 

Das Präsidium des Bayerischen Obersten Landesgerichts 

 

 

 

gez. Dr. Heßler, Präsident 

 

 

gez. Dr. Aulinger, Vorsitzende Richterin 

 

 

gez. Cassardt, Richter 

 

 

gez. Dr. Muthig, Richterin 

 

 

gez. Raab-Gaudin, Richterin 
 


